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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Landwirtschaft

Par le biais d'une motion, le sénateur Abate (plr, TI) demande une modification du
droit foncier rural afin de lutter contre le placement de capitaux lors du rachat par des
particuliers non-exploitants d'entreprises et d'immeubles agricoles à un prix non-
surfait. Le Conseil fédéral ayant fait part de sa volonté de régler ce problème, mais par
d'autres biais que ceux proposés par le motionnaire, ce dernier a, dans un premier
temps, indiqué vouloir retirer son texte; ce qu'il ne fera finalement pas, à la demande
de ses collègues. La motion est acceptée par une majorité écrasante de 29 voix contre 1
et 8 abstentions et sera soumise au Conseil national. 1

MOTION
DATUM: 12.03.2018
KAREL ZIEHLI

La motion du sénateur Abate (plr, TI) demandant une modification du droit foncier
rural passe la rampe au Conseil national. Suivant la recommandation unanime de la
commission (CAJ-CN) en charge du dossier, l'ensemble des parlementaires de la
chambre basse à l'exception du groupe vert libéral accepte cette motion, suivant ainsi
sa chambre sœur. Le Conseil fédéral est donc chargé de modifier la loi sur le droit
foncier rural de sorte de régler le problème soulevé par le motionnaire. 2

MOTION
DATUM: 26.09.2018
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Gleich zwei Motionen drückten ihre Besorgnis über den stetigen Verlust an Kulturland
aus. Die Motion Hassler (bdp, GR) will den Bundesrat beauftragen, im RPG Instrumente
zum Schutz von Fruchtfolgeflächen und landwirtschaftlichen Nutzflächen zu verankern.
In diesem Zusammenhang plädierte der Motionär insbesondere für die Lockerung des
absoluten Waldschutzes, da er hauptsächlich diesen für die schrumpfende
Landwirtschaftsfläche verantwortlich macht. Der Bundesrat teilte das Anliegen des
Motionärs und verwies auf die geplante zweite Teilrevision des Raumplanungsgesetzes,
welche einen besseren Schutz solcher Flächen anstrebt. Zurückhaltender zeigte er sich
beim Verhältnis von Landwirtschafts- und Waldschutz. Dieses soll ebenfalls im Rahmen
dieser zweiten RPG-Revision einer Prüfung unterzogen werden. Der Nationalrat folgte
der Begründung des Bundesrates und nahm die Motion teilweise an. Die Motion
Bourgeois (fdp, FR) hingegen macht die Siedlungsentwicklung für den Kulturlandverlust
verantwortlich und die Arealstatistik des BfS gibt ihr zumindest teilweise Recht. Diese
zeigt, dass in den 80er und 90er Jahren rund zwei Drittel der verlorenen Agrarflächen
neuen Siedlungsflächen gewichen sind und rund ein Drittel zu Wald wurde, wobei diese
Zahlen von Kanton zu Kanton stark variieren. Der Bundesrat beantragte die Annahme
der Motion und zeigte sich bereit, im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision die
Vorgaben an die kantonalen Richtpläne im Bereich Landwirtschaftschutz zu
konkretisieren und eine bessere Abstimmung von Siedlungsentwicklung und
Kulturlandnutzung zu gewährleisten. Dies soll geschehen, indem die Mittel des
Infrastrukturfonds erst zur Verfügung gestellt werden, wenn das Kulturland angemessen
geschützt wird. Gemäss Antrag des Bundesrates nahm der Nationalrat die Motion in der
Wintersession stillschweigend an. 3

MOTION
DATUM: 17.12.2010
MARLÈNE GERBER
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Bodenrecht

Im Jahr 2015 forderten gleich zwei Motionen (Mo. 13.3196, Mo. 13.3023) eine
Totalrevision des Enteignungsgesetzes. Das aus dem Jahre 1930 stammende Gesetz
habe zwar in den 1970er Jahren eine Änderung erfahren, der Grundgehalt des Gesetzes
sei dabei jedoch nicht angetastet worden, führte Fabio Regazzi (cvp, TI) als einer der
beiden Motionäre zur Begründung aus. Markus Ritter (cvp, SG), Urheber der zweiten
Motion, begründete sein Anliegen dann speziell mit Blick auf die Raumplanung:
Aufgrund der zunehmenden Privatisierung oder Teilprivatisierung von Unternehmen
werde die Enteignung heute nicht mehr ausschliesslich durch die öffentliche Hand
beansprucht. Um zu verhindern, dass Boden zu günstig enteignet werde und Enteigner
daraus wirtschaftliche Vorteile ziehen würden, müsse sichergestellt werden, dass sich
der Preis auch ausserhalb des Baugebiets an marktwirtschaftlichen Kriterien orientiere.
Der CVP-Nationalrat äusserte in diesem Zusammenhang Bedenken zum Kulturland,
dessen Preis viel zu günstig sei und das in der Folge danach überbaut werden könnte,
womit ein verschwenderischer Umgang mit dem Boden gefördert werde. Hier solle sich
der Preis sowohl am verursachten Schaden als auch am künftigen Nutzen orientieren.
Bundesrätin Leuthard stützte in der Nationalratsdebatte die Sicht, dass das
Enteignungsgesetz überarbeitet werden müsse, störte sich aber an der in der Motion
enthaltenen Forderung nach einer Totalrevision. Wie der Bundesrat bereits in seiner
Antwort zur Motion festgehalten habe, werde der Revisionsbedarf gegenwärtig
abgeklärt, weswegen hier nicht vorgegriffen werden solle.

Nachdem die Motion Regazzi in der Herbstsession 2014 mit ganz knapper und die
Motion Ritter im Frühjahr 2015 mit sehr deutlicher Mehrheit angenommen worden
waren, einigte sich der Ständerat in der Sommersession 2015 mit komfortabler
Zweidrittelsmehrheit darauf, die Motionen auf Anraten des Bundesrats in abgeänderter
Form anzunehmen: So soll mit Überweisung der Anliegen nicht mehr länger eine
Totalrevision gefordert, sondern lediglich die Überprüfung des Revisionsbedarfs
verlangt werden. Dabei stellte sich die kleine Kammer gegen einen Antrag ihrer
Kommission auf unveränderte Annahme der Anliegen. Der von der Mehrheit des
Ständerats gestützten Version stimmte der Nationalrat in der Wintersession desselben
Jahres schliesslich ebenfalls zu. 4

MOTION
DATUM: 01.12.2015
MARLÈNE GERBER

1) AB SR, 2018, S. 170 f.
2) AB NR, 2018, S. 1613 ff.
3) AB NR, 2010, S. 1649 (Mo. Hassler) und 2160 (Mo. Bourgeois); NZZ, 23.6.10.
4) AB NR, 2014, S. 1630 f.; AB NR, 2015, S. 1964; AB NR, 2015, S. 324 f.; AB SR, 2015, S. 401 f.
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